
FFH-GEBIET „RINGELSDORFER-,GLOINE- UND DREIBACHSYSTEM IM 
VORFLÄMING“ (EU-CODE: DE 3738-301, LANDESCODE: FFH0055) 
 
Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 
gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 
Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 
Absatz 2 NatSchG LSA, soweit das Gebiet im Geltungsbereich dieser Verordnung liegt. 
Innerhalb der „Vereinbarungsgebiete“ i. S. d. Vereinbarung zwischen den Ländern 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik Deutschland über den Schutz für 
Natur und Landschaft auf den militärisch genutzten Flächen des Bundes werden dagegen 
die gebietskonkreten Erhaltungsmaßnahmen gemäß Art. 2 Abs. 4 Pkt. 4 dieser Vereinbarung 
im jeweiligen naturschutzfachlichen Grundlagenteil sowie im Maßnahme- und Pflegeplan i. 
S. d. Art. 4 Abs. 2 ff. festgesetzt. 
Ergänzend werden im Folgenden zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen Schutzgebietes Bewirtschaftungs- 
sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt. Darüber hinaus können auch die im MMP 
gebietskonkret formulierten Erhaltungsmaßnahmen Berücksichtigung finden. 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Lebensraumtypen (LRT) gemäß Anhang I FFH-RL sind insbesondere: 

für die LRT der Wälder (LRT 91D0*, 91E0*, 9110, 9160, 9190): 

- die Erhaltung und Förderung einheimischer, gebiets- und lebensraumtypischer Arten im 
Rahmen der Bewirtschaftung, die Förderung der Eichenanteile in Eichen-LRT durch 
Mischungsregulierung, 

- die Förderung von Naturverjüngung unter Berücksichtigung des LRT-Artenspektrums,  
z. B. für eichengeprägte Lebensräume die Durchführung historischer Nutzungsformen 
(Mittel-, Hudewaldwirtschaft), 

- die Vermeidung von Düngung, Biozideinsatz, Kalkung, Entwässerung, Befahrung, 
- Bodenbearbeitung sowie von Kahlhieben, Stoffeinträgen und überhöhten 

Schalenwildbeständen, 
- die Entwicklung von LRT-typischen Waldrand- und Waldinnenstrukturen, 
- das Belassen einer möglichst hohen Anzahl von Alt- und Biotopbäumen bzw. eines 

hohen Anteils Totholz, 
- ein Bewirtschaftungsverzicht in Altholzinseln und störungsempfindlichen bzw. 

seltenen LRT (z.B. 91D0*), 
- ggf. die Wiederherstellung natürlich hoher Grundwasserbedingungen für hydromorph 

geprägte LRT, 
 

für die LRT der Gewässer (3150, 3260): 

- die Vermeidung von Nährstoffeinleitungen bzw. -einträgen, von Schadstoffen und 
Pflanzenschutzmitteln, 

- die Vermeidung von technischem Gewässerausbau, 
- soweit notwendig und schutzzweckkonform die Durchführung von 

Gewässerrenaturierung, 
- die Anlage von Pufferstreifen zwischen Gewässerufer und landwirtschaftlicher 

Nutzfläche, 
- die Durchführung ggf. notwendiger Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 

gestaffelter bzw. schonender und an den jeweiligen Standort und an das Schutzgut 
angepasster Form, 

- die Erhaltung oder die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit, 
- die Vermeidung starker Verschilfung oder Verlandung, 
- die Vermeidung von Besatzmaßnahmen mit nichtheimischen oder nicht 

gebietstypischen Fischarten, 



- die Beschränkung einer fischerei- und angelwirtschaftlichen Nutzung entsprechend 
der LRT-typischen Anforderungen, 
 

für den LRT der Hochstaudenfluren (LRT 6430): 
 
- die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Wasserhaushalts 

und ggf. der natürlichen Auendynamik, 
- die Entfernung ggf. im LRT vorhandener Gehölze, 
- die Vermeidung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. 

 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Tierarten gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 

für den Hirschkäfer die Erhaltung und Förderung eines dauerhaften und ausreichenden 
Anteils an Alt- und Totholz, insbesondere von Baumstubben, Großhöhlen- und Uraltbäumen 
und eines ausreichenden Angebotes an nachwachsenden, eines dauerhaften und 
ausreichenden Angebotes an nachwachsenden, absterbenden und sich zersetzenden 
Eichen als Brutbäume in möglichst sonnenexponierten Lagen, ggf. die Erhaltung und 
Förderung lichter Alteichenbestände sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 
 
für den Steinbeißer die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Habitatgewässer 
(naturnahe Gewässer mit sich natürlich umlagerndem Sand, abschnittsweiser 
Gewässervegetation und flachen Gewässerabschnitten mit höchstens geringer 
Strömungsgeschwindigkeit sowie tieferer Abschnitte als Winterhabitate) und die 
Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Eutrophierung, Gewässerausbau oder eine 
nicht artspezifisch angepasste Gewässerunterhaltung, 
 
für die Mopsfledermaus die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Lebensräume 
(strukturreiche Laub(misch)waldbestände einheimischer Gehölzarten mit lichtem Unterwuchs 
und einem langfristig gesicherten Mosaik aus mehreren Waldentwicklungsphasen), die 
Erhaltung von Waldlichtungen, Leitstrukturen (z. B. Hecken, Gehölzreihen, krautige 
Feldraine und Waldränder) und geeigneten, insektenreichen Jagdhabitaten, die Vermeidung 
von Beeinträchtigungen durch starke Auflichtungen in unterwuchsarmen Waldbeständen 
oder durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Gewährleistung eines 
Laubholzbestandes mit einem Bestandsalter von mindestens 80 Jahren vorzugsweise als 
Altholzinseln von mehr als 30 % des Gesamtwaldbestandes zur Sicherung der 
Quartierbaumdichte sowie die Sicherung von bekannten ober- und unterirdischen Quartieren 
mittels fledermausgerechter Verschlüsse sowie die Durchführung fledermausgerechter 
Umbauten, Sanierungen und Beleuchtungen in Gebäudequartieren und die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen insektizid-
wirkenden Substanzen, 
 
für den Biber die Erhaltung oder die Wiederherstellung einer natürlichen oder 
naturnahen Gewässerstruktur, die Gewährleistung einer guten bis optimalen 
Verfügbarkeit an Winternahrung sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch 
Gewässerausbau, Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an 
Straßenquerungen) oder eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung, 
 
für den Fischotter die Erhaltung oder die Wiederherstellung zusammenhängender und 
vernetzter Oberflächengewässer mit einer natürlichen oder naturnahen Gewässerstruktur 
sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch angel- oder berufsfischereiliche 
Nutzung, Gewässerausbau, Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an 
Straßenquerungen) oder eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung. 


